
  

  

Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen der KAE GmbH 

I. Geltung, Angebot und Abschluss 

1. Unsere Liefer- und Leistungsbedingungen ausschließlich.  
Wir erkennen daher entgegenstehende oder abweichende 
Bedingungen des Vertragspartners nicht an, es sei denn, 
wir hätten ausdrücklich schriftlich der Geltung zugestimmt. 

2. Unsere Angebote sind freibleibend.  Vertragsschlüsse und 
sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftli-
che Bestätigung verbindlich. 

3. Von uns herausgegebene Prospekte, Zeichnungen, Werbe-
schriften usw. und darin enthaltene Dateien, wie z.B. Ge-
wicht, Qualität, Maße, Beschaffenheit und Leistungen sind 
nur maßgeblich, wenn wir sie ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnen. 

II. Preise  

Unsere Preise verstehen sich netto Kasse ab Werk zuzüg-
lich Fracht und Mehrwertsteuer, sofern nichts anderes ver-
einbart ist. 

III.  Liefer- und Leistungszeit  

1. Zugesagte Lieferfristen verlängern sich um den Zeitraum, 
um den der Kunde mit seinen Verpflichtungen uns gegen-
über in Verzug gerät, zuzüglich einer angemessenen An-
laufzeit. 

2. Haben wir die Einhaltung eines Termins oder einer Frist zu-
gesichert, so kann uns, geraten wir in Verzug, der Auftrag-
geber schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen.  Nach 
fruchtlosem Fristablauf kann er für diejenigen Mengen und 
Leistungen zurücktreten, die bis zum Ablauf der Nachfrist 
nicht geliefert / erbracht sind.  Sind die bereits erbrachten 
Teilleistungen für den Auftraggeber ohne Interesse, ist er 
zum Rücktritt vom gesamten Vertrag berechtigt. 

3. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, auch wenn sie 
bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintre-
ten, die Lieferung oder Leistung um die Dauer der Behinde-
rung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben 
oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz 
oder teilweise zurückzutreten.  Der höheren Gewalt stehen 
Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Blockade, Aus- 
und Einfuhrverbote, Verkehrsstörungen und sonstige Um-
stände gleich, die nicht von uns beeinflusst werden können 
und die uns die Lieferung unzumutbar erschweren oder un-
möglich machen.  Der Auftraggeber kann von uns in diesen 
Fällen die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder in-
nerhalb angemessener Frist liefern.  Erklären wir uns nicht, 
kann der Auftraggeber zurücktreten.  

IV. Versand und Gefahrübertragung  

1. Versandweg und Transportmittel sind mangels besonderer 
Vereinbarungen unserer Wahl überlassen. 

2. Die Lieferung „frei LKW-Abladestelle“ hat zur Vorausset-
zung, dass die betreffende Stelle auf einem für LKW gut be-
fahrbaren Weg zu erreichen ist.  Für unverzügliche und 
sachgemäße Entladung ist der Empfänger verantwortlich. 
Wartezeiten werden in Rechnung gestellt.  

3. Mit der Übergabe des Materials an einen Spediteur oder 
Frachtführer, spätestens mit dem Verlassen unseres Wer-
kes geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungs-
ort, auf den Käufer über. 

V. Zahlungsbedingungen / Aufrechnung  

1. Falls nicht anders vereinbart wurde, haben sämtliche Zah-
lungen in bar und ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen nach 
der Lieferung oder der Ausführung der Leistung zu erfolgen.  

2. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung 
wegen etwaiger von uns bestrittener, nicht rechtskräftig 
festgestellter Gegenansprüche des Kunden sind nicht zu-
lässig. 

3. Befindet sich der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug, 
so hat er vom Beginn des Verzuges an Zinsen in Höhe von 
5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu 
zahlen.  Ein höherer Verzugsschaden kann von uns geltend 
gemacht werden. 

VI. Eigentumsvorbehalt  

1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezah-
lung unser Eigentum (Vorbehaltsware).  Bei laufender 
Rechnung dient das vorbehaltene Eigentum der Sicherung 
unserer Saldoforderung. 

2. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns 
als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu ver-
pflichten.  Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehören-
den Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigen-
tum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rech-
nungswertes unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der 
Summe der Rechnungswerte aller anderen bei der Herstel-
lung verwendeten Waren zu.  Wird unsere Ware mit ande-
ren Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt 
dadurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware (§§ 947, 
948 BGB), so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigen-
tum des Auftraggebers an dem vermischten Bestand oder 
der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes 
unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und dass der Auf-
traggeber diese Güter für uns unentgeltlich verwahrt.  Die 
aus der Verarbeitung, durch die Verbindung oder durch die 
Vermischung entstandenen Sachen sind Vorbehaltsware im 
Sinne dieser Bedingungen. 

3. Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware im Rahmen ord-
nungsgemäßen Geschäftsverkehrs veräußern oder verar-
beiten.  Er ist zur Weiterveräußerung nur dann ermächtigt, 
wenn die Forderung aus der Weiterveräußerung nebst Ne-
benrechnung in dem sich aus den folgenden Absätzen er-
gebenden Umfang auf uns übergeht.  Zu anderen Verfü-
gungen ist er nicht berechtigt.  Der Weiterveräußerung steht 
der Einbau in Grundstücke oder Baulichkeiten oder die 
Verwendung der Vorbehaltswaren zur Erfüllung sonstiger 
Werk- oder Werklieferungsverträge durch den Auftraggeber 
gleich. 

4. Die Forderung des Auftraggebers aus der Weiterveräuße-
rung der Vorbehaltsware nebst allen Nebenrechten werden 
bereits jetzt – und zwar gleich, ob sie an einen oder mehre-
re Abnehmer veräußert wird – in voller Höhe an uns abge-
treten.  Wird die Vorbehaltsware nach Verbindung oder Ver-
mischung oder Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehö-
renden Waren, veräußert, erfolgt die Abtretung nur in Höhe 
unseres Miteigentumsanteils an der veräußerten Sache o-
der dem veräußerten Bestand.  Der Auftraggeber ist zur 
Einziehung der uns abgetretenen Forderung berechtigt, so-
lange er uns gegenüber nicht in Verzug gerät.  In diesem 
Falle sind wir berechtigt: 

a. die Ermächtigung zur Veräußerung oder Be-/Verarbeitung 
oder zum Einbau der Vorbehaltsware und zum Einzug der 
uns abgetretenen Forderungen zu widerrufen, 

b. die Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten. 



  

  

5. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die zur Geltendmachung 
unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die 
hierzu erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 

6. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten 
unsere Forderungen nicht nur vorübergehend um insgesamt 
mehr als 20 Prozent, geben wir auf Verlangen Sicherheiten 
in entsprechender Höhe nach unserer Wahl frei. 

VII. Mängel / Gewährleistung  

1. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von zwei Wochen 
nach Empfang der Ware oder Beendigung unserer Leistung 
anzuzeigen.  Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung der Anzeige.  Die mangelhafte Ware ist in dem 
Zustand, in dem sie sich zum Zeit- punkt der Entdeckung 
des Mangels befindet, unverändert zu unserer Besichtigung 
bereitzuhalten.  Sie darf insbesondere nicht be-/verarbeitet 
werden.  Der Auftraggeber muss uns die Möglichkeit geben, 
die Berechtigung einer Mängelrüge nachzuprüfen.  Er ist 
auch verpflichtet, uns auf Verlangen unverzüglich Proben 
des beanstandeten Materials zur Verfügung zu stellen.  Tre-
ten bei Wagon- oder Schiffsbezug sowie bei Anlieferung der 
Ware durch Frachtführer Transportschäden auf, so ist die 
Sendung dem Frachtführer bzw. der Güterabfertigung zur 
Verfügung zu stellen.  Bruchschäden und Fehlmengen sind 
auf dem Frachtbrief / Lieferschein zu vermerken.  Ein Ver-
stoß gegen diese Verpflichtungen schließt jede Haftung für 
uns aus.  Ferner können dann keine Mängelansprüche 
mehr geltend gemacht werden, wenn der Mangel erst nach 
der Vermischung mit anderen Waren oder nach Ver-/Bear-
beitung gerügt wurde. 

2. Bei berechtigter fristgerechter Mängelrüge nehmen wir als 
mangelhaft erkannte Ware zurück und liefern an ihre Stelle 
einwandfreie Ware.  Bei berechtigter fristgemäßer Mängel-
rüge beseitigen wir die Mängel durch Nachbessern.  Schlägt 
die Nacherfüllung fehl, so bleibt dem Auftraggeber aus-
drücklich das Recht vorbehalten zu mindern oder nach sei-
ner Wahl vom Vertrag zurücktreten. 

3. Mängelansprüche bei Lieferung von gebrauchten Sachen 
verjähren innerhalb eines Jahres. 

VIII. Haftung Verjährung 

Wir haften nur für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns, unsere ge-
setzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen beruhen, 
es sei denn, es handelt sich um Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  Die 
Haftung aufgrund der Vorschriften des Haftungsgesetzes, 
wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, wegen arglistiger Täuschung und wegen des Feh-
lens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt  

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes 
Recht 

Erfüllungsort für unsere Leistung ist, soweit nicht anders 
vereinbart, Hausen.  Ausschließlicher Gerichtsstand ist, so-
fern der Vertragspartner Kaufmann ist, Forchheim.  Zwi-
schen den Vertragsparteien gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland.  Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) 
wird ausgeschlossen. 

X. Datenschutz 

a. Für den Datenschutz gelten die Bestimmungen des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG), vor allem die §§27 ff. 
BDSG für nicht-öffentliche Stellen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass KAE die im Zusammenhang mit der 
Vertragsbeziehung erhaltenen Daten unter Beachtung des 

BDSG erheben, speichern, verarbeiten und nutzen wird, 
soweit dies für die ordnungsgemäße Vertragsabwicklung 
oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben erforderlich ist.  Auch 
der Kunde hat die Pflicht die datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen in Bezug auf die KAE GmbH und deren Mitar-
beitern einhalten. 

b. Es gilt das Datengeheimnis nach §53 BDSG.  Alle perso-
nenbezogenen Daten werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt. 

c. Die Vertragsparteien verpflichten sich darüber hinaus, ver-
trauliche Informationen, die ihnen ausschließlich durch den 
jeweils anderen Vertragspartner im Rahmen der Vertragser-
füllung über dessen Geschäftsbetrieb bekannt gemacht 
werden, nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben oder die-
sen sonst zugänglich zu machen. 

Stand:  Juli 2018 


